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Textliche Festsetzungen gem. § 9 (1) BauGB zur 3. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
07.080 - Heimshof -

1. Art und Maß der baulichen Nutzung
1.1. In den allgemeinen Wohngebieten sind gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO die nach § 4 (3) Nr. 1, 4 und 5 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen der Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig.
1.2. In den allgemeinen Wohngebieten gelten die in der nebenstehenden Tabelle aufgeführten 
Festsetzungen zu der maximal zulässigen Anzahl an Wohneinheiten pro Grundstück.

Örtliche Bauvorschriften gem. § 86 (1) und (4) BauO NW

2. Dachform, Dachneigung, Traufhöhe, Firsthöhe
2.1 In den allgemeinen Wohngebieten gelten die in der nebenstehenden Tabelle aufgeführten 
Festsetzungen zu den zulässigen Dachformen, Dachneigungen, Trauf- und Firsthöhen.
2.2 Die Traufhöhe wird bemessen aus der Höhe des aufgehenden Mauerwerkes des Gebäudes über 
Oberkante fertige Straße bis Schnittkante aufgehendes Mauerwerk mit der Dachhaut.
2.3 Baulich zusammen hängende Gebäude dürfen nur mit einer einheitlichen Traufhöhe errichtet 
werden.

3. Fassaden
3.1 Die Außenwandflächen der Wohngebäude sind in Verblendmauerwerk, hellem Putz oder in 
Kombination beider Materialien auszuführen. Bis zu 30% der Außenwandflächen können auch mit 
anderem Material wie z.B. Holz oder Zinkblech ausgeführt werden.
3.2 Die Fassaden sind in den Farben rot, braun, weiß oder grau auszuführen. Andere Farben sind nur 
in sehr hellen Pastelltönen zulässig.
3.3 Die Außenwandflächen von zusammen hängenden Gebäuden sind im gleichen 
Außenwandmaterial und in der gleichen Farbe auszuführen.

4. Dächer
4.1 Die Dächer sind in den Farben rot, braun, grau oder schwarz auszuführen. Glänzende und 
reflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig.
4.2 Dacheindeckungen sind ausschließlich mit Dachziegeln oder in Metall (Zink- oder Kupferblech) 
auszuführen. Alternativ sind begrünte Dächer zulässig.
4.3 Die Dächer von baulich zusammen hängenden Gebäuden dürfen nur mit einer einheitlichen 
Dachneigung errichtet werden und sind in Farbe und Material einheitlich auszuführen.

5. Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig i.S.d. § 84 (1) Nr. 21 BauO NW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Punkte 
1 - 4 verstößt.

Hinweise:

6. Bodendenkmäler
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerfunde, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde und dem Westfälischen 
Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG 
NW).

7. Behandlung des Niederschlagswassers
Gemäß § 51 a des Landeswassergesetzes NW ist das Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach 
dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, 
vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. Die dafür erforderlichen Anlagen müssen den 
jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. Der Nachweis ist im 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.

8. Kampfmittelräumdienst
Vor Beginn der Baumaßnahme ist der Kampfmittelräumdienst einzuschalten. Das Absuchen der 
bebaubaren Grundstücksflächen und der Baugruben ist durch den Kampfmittelräumdienst zwingend 
vorgeschrieben.

9. Grundwasser
Aufgrund der geringen Flurabstände des Grundwassers müssen Keller in abgedichteter Form als 
schwarze oder weiße Wannen ausgebildet werden. Es darf nicht erforderlich werden, dass zur 
Trockenhaltung von Kellergeschossen Drainagen an die Abwasserkanäle angeschlossen werden oder 
eine sonstige Verbindung erhalten. Nach der städtischen Abwassersatzung darf Grundwasser 
grundsätzlich nicht in die städtische Abwasseranlage gelangen.

10. Artenschutz
Im Plangebiet wurde eine Artenschutzuntersuchung durchgeführt. Hiernach sind die Belange von 
planungsrelevanten Arten nach BNatschG beachtlich. Nähere Ausführungen hierzu befinden sich im 
Kapitel „Artenschutzprüfung" der Begründung.

DIN-Normen
Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen und VDI-Richtlinien können im Bautechnischen Bürgeramt 
des Technischen Rathauses, Gutstav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm eingesehen werden.
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